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Textliche Erläuterungen 
 

 

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, 

zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2020  

 

 

1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages 

 

siehe § 8 K-GHG 

 

2. Wesentliche Ziele und Strategien (Änderungen zum Voranschlag): 

 

Einarbeitung Mindereinnahmen wegen Corona-Krise 

 

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes 

(Änderungen zum Voranschlag): 

 

Aufgrund der Corona-Krise werden Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen von 

-11,6 % erwartet, sowie bedingt durch die Kurzarbeit Mindereinnahmen bei der 

Kommunalsteuer. 

 

4. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 

 

4.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:        € 3,901.000,-- 

Aufwendungen:        € 3,847.900,-- 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:    €       9.100,-- 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:    €              0,-- 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:   €     62.200,-- 
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4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen:       € 3,693.000,-- 

Auszahlungen:        € 3,719.000,-- 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: €      -26.000,-- 

 

 

 

 

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages: 

 

siehe Punkt 3 

 

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und 

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 

2015  

 

Die Bewertung erfolgte gemäß den Vorgaben der VRV 2015. Abweichungen von 
der VRV erfolgten nach den speziellen Vorgaben der Abteilung 3 beim Amt der 
Kärntner Landesregierung. Die einzelnen Vermögenswerte bzw. die 

Transferzahlungen wurden auf Grund von Finanzierungsplänen und der 

Buchhaltungsunterlagen erhoben. 

 

6. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 

2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 

 

Nicht erforderlich 

 


